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(54) Bezeichnung: Wischvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Wischvorrichtung (1), insbesondere für
Kraftfahrzeuge, mit einem Wischarm (2), mit einem an dem
einen Ende des Wischarms (2) vorhandenen Wischblatt (3),
welches ein Wischgummi (8) mit zwei einander gegenüber-
liegenden, sich in Längsrichtung erstreckenden Längsnu-
ten (12) und ein Trageelement in Form von zwei in den
Längsnuten (12) angeordneten, bandartig langgestreckten
Federschienen (13) umfasst, und mit einem an dem dem
Wischblatt (3) zugewandten Ende des Wischarms (2) ange-
ordneten Verbindungsabschnitt zur Anbindung des Wisch-
blatts (3), wobei die Federschienenenden (14) wenigstens
an einem Ende des Wischblatts (3) in Längsrichtung über
das Wischgummi (8) herausragen, dadurch gekennzeich-
net, dass an dem Verbindungsabschnitt des Wischarmes (2)
ein Verbindungselement (17) vorhanden ist, welches die Fe-
derschienenenden (14) lösbar aufnimmt, wobei das Verbin-
dungselement (17) eine Aufnahme (18, 58) vorsieht, in wel-
che die Federschienenenden (14) axial einführbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wischvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Wischvorrichtung ist aus der
nachveröffentlichten DE 100 38 395 A1 der Anmelde-
rin bekanntgeworden. Die aus der genannten Schrift
bekannte Wischvorrichtung weist ein Wischblatt auf,
das auf dem dem Wischarm zugewandten Ende ei-
nen Verbindungsabschnitt zur Anbindung des Wisch-
blatts an einem Wischarm aufweist. Hierzu ragen
zwei, in Längsnuten des Wischgummis angeordne-
te, bandartig langgetreckte Federschienen aus dem
einem Ende des Wischblatts heraus. Die aus dem
Wischgummi herausragenden Federschienenenden
werden über einen Verbindungsabschnitt mit dem
Wischarm verbunden. Wesentlich dabei ist, dass die
aus der genannten Schrift bekannte Konstruktion der
Wischvorrichtung kein Lösen des Wischblattes vom
Wischarm vorsieht, d. h., dass beispielsweise bei ei-
ner Beschädigung des Wischblatts oder aufgrund von
Verschleiß am Wischgummi die gesamte Wischvor-
richtung, bestehend aus dem Wischarm und dem
Wischblatt, ausgetauscht werden müssen.

[0003] Ausgehend von dem dargestellten Stand der
Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Wischvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 derart weiterzubilden, dass ein einfacher
Austausch des Wischblatts am Wischarm ermöglicht
wird. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß bei einer
gattungsgemäßen Wischvorrichtung mit den kenn-
zeichnenden Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0004] Durch die erfindungsgemäße Ausbildung der
Wischvorrichtung wird somit insbesondere bei einer
Beschädigung des Wischblatts oder bei einem abge-
nutzten Wischgummi es einem Bediener ermöglicht,
das an dem Wischarm vorhandene (alte) Wischblatt
zu demontieren und durch ein neues Wischblatt zu
ersetzen.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Wischvorrichtung sind in den Unteransprü-
chen angegeben.

[0006] Dabei kann erfindungsgemäß vorgesehen
sein, dass die Federschienen form- und/oder kraft-
schlüssig an dem Verbindungselement angeordnet
sind.

[0007] Vorteilhafterweise kann auch erfindungsge-
mäß vorgesehen sein, dass das Verbindungselement
und/oder die Federschienenenden Distanzmittel auf-
weist bzw. aufweisen, welche einen Abstand der bei-
den Federschienenenden zueinander definieren. Sol-
che Distanzmittel können beispielsweise an dem Ver-
bindungselement angeordnete, zwischen die beiden
Federschienen ragende Zapfen oder Stege darstel-

len. Hierdurch wird gewährleistet, dass ein positions-
genaues Anordnen insbesondere der Federschiene-
nenden an bzw. in dem Verbindungselement erreicht
wird, was zu einer Optimierung des Wischergebnis-
ses beiträgt.

[0008] Um ein definiertes Einführen der Feder-
schienenenden in die Aufnahme zu erreichen, kann
weiterhin erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass
die Federschienen Anschlagmittel, insbesondere An-
schlagkanten, aufweisen, welche die Einführbarkeit
der Federschienen in axialer Richtung begrenzen.
Ein zu weites Einführen der Federschienenenden in
die Aufnahme kann hierdurch unterbunden werden.

[0009] Um ein funktionssicheres und dauerhaftes
Anordnen des Verbindungselements an dem Wisch-
arm zu erreichen, um- und/oder hintergreift bei einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung der Wisch-
arm das Verbindungselement wenigstens abschnitts-
weise. Vorteilhafterweise wird hierbei das Verbin-
dungselement geklemmt an dem Wischarm gehal-
tert.

[0010] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung weist das Verbindungs-
element einen Klemmkörper an einem umlegbaren
Klemmhebel auf, wobei der Klemmkörper in Monta-
geposition die Federschienenenden in dem Verbin-
dungselement kraftschlüssig haltert. Ein derartiger
Klemmkörper mit Klemmhebel ist einfach handzuha-
ben und auf einfache und kostengünstige Art und
Weise realisierbar.

[0011] Im Nachfolgenden wird unter der Montagepo-
sition die montierte Wischvorrichtung, also mit mon-
tiertem Wischblatt, verstanden. Unter der Einführpo-
sition wird die Position verstanden, in welcher ein Ein-
führen oder auch ein Herausführen der Federschie-
nenenden in das Verbindungselement möglich ist.

[0012] Vorteilhafterweise kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass der Klemmkörper ein exzentrisch
gelagerter Klemmzylinder ist. Über den Klemmhebel
kann der Klemmzylinder in Montageposition gebracht
werden, in welcher er die Federschienen kraftschlüs-
sig in dem Verbindungselement haltert.

[0013] Andererseits ist auch denkbar, dass der
Klemmkörper ein zentrisch gelagerter Klemmzy-
linder ist, der einen abgeflachten Oberflächenab-
schnitt aufweist. In der Einführposition des Klemm-
hebels können aufgrund des abgeflachten Oberflä-
chenabschnitts die Federschienenenden in das Ver-
bindungselement eingeführt werden. Durch Umle-
gen des Klemmhebels werden die Federschienenen-
den mit einem zylindrischen Oberflächenabschnitt
des Klemmzylinders beaufschlagt, wodurch die Fe-
derschienenenden in dem Verbindungselement ge-
klemmt bzw. kraftschlüssig gehaltert werden.
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[0014] Weiterhin kann erfindungsgemäß vorgese-
hen sein, dass der Klemmhebel Haltemittel aufweist,
die in der Montageposition in an den Federschie-
nenenden vorhandene Halteaussparungen eingrei-
fen. Durch das Eingreifen der Haltemittel in die Hal-
teaussparungen wird zusätzlich zu der kraftschlüssi-
gen Verbindung eine formschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Verbindungselement bzw. zwischen dem
an dem Verbindungselement vorhandenen Klemm-
hebel und den Federschienenenden erreicht.

[0015] Hierbei kann vorteilhafterweise vorgesehen
sein, dass die Haltemittel Zapfen und die Halteaus-
sparungen Stanzlöcher sind. Derartige Zapfen las-
sen sich auf einfache Art und Weise beispielsweise
an den Klemmhebel formen. Durch Stanzen können
in die Federschienenenden auf schnelle und einfa-
che Art und Weise Löcher eingebracht werden. Diese
Löcher können beispielsweise kreiszylindrisch oder
auch eckig sein. Denkbar ist auch, keine Löcher aus-
zustanzen sondern lediglich Einkerbungen anzubrin-
gen, in welche dann entsprechend geformte Haltemit-
tel eingreifen können.

[0016] Bei einer anderen, ebenfalls bevorzugten
Ausführungsform der Erfindung weisen die Feder-
schienenenden Aussparungen auf, wobei das Ver-
bindungselement beim Einführen der Federschiene-
nenden in die Aufnahme wenigstens einen in die
Aussparungen einschnappenden Halteabschnitt auf-
weist. Eine derartige Wischvorrichtung hat den Vor-
teil, dass für eine Halterung der Federschienenenden
in dem Verbindungsabschnitt keine Bauteile zu be-
tätigen sind. Die Halterung des Wischblatts an dem
Wischarm erfolgt lediglich durch in die Aussparungen
einschnappende Halteabschnitte. Unter Aussparun-
gen können hierbei sowohl Durchbrüche in Form von
Löchern als auch eckige oder runde Einkerbungen
oder Einbuchtungen verstanden werden.

[0017] Um das Einschnappen der Halteabschnitte
auf möglichst einfache Art zu realisieren, weist das
Verbindungselement vorteilhafterweise eine Feder-
zunge mit wenigstens einem daran angeordneten
Halteabschnitt auf. Die Federzunge erstreckt sich
hierbei vorteilhafterweise entlang der Mittelachse des
Wischblatts in Längsrichtung.

[0018] Bei einer Weiterbildung der Erfindung weist
die Federzunge einen Betätigungsabschnitt auf, bei
dessen Betätigung der Halteabschnitt aus den Aus-
sparungen herausführbar ist. Hierdurch können die
Federschienenenden auf einfache Art und Weise,
nämlich durch Betätigen des Betätigungsabschnitts,
von dem Verbindungselement gelöst werden, wo-
durch ein Lösen des Wischblatts von dem Wischarm
ermöglicht wird.

[0019] Um ein Betätigen des Betätigungsabschnitts
auf einfache Art und Weise zu ermöglichen, kann wei-

terhin erfindungsgemäß vorgesehen sein, dass der
Betätigungsabschnitt in eine an dem Wischarm ange-
ordnete Aussparung ragt. Ein derartiger Betätigungs-
abschnitt ist vorteilhafterweise gut zugänglich.

[0020] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und
Einzelheiten der Erfindung sind der folgenden Be-
schreibung zu entnehmen, in der die Erfindung an-
hand der in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiele näher beschrieben und erläutert ist.

[0021] Es zeigen:

[0022] Fig. 1: eine erfindungsgemäße Wischvorrich-
tung in Seitenansicht;

[0023] Fig. 2–Fig. 4: eine erste Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Wischvorrichtung in ver-
schiedenen Ansichten und Teilschnitten;

[0024] Fig. 5 u. Fig. 6: zwei verschiedene Klemm-
hebel mit Klemmzylindern der Ausführungsform nach
Fig. 2 bis Fig. 4; und

[0025] Fig. 7–Fig. 10: eine zweite erfindungsgemä-
ße Wischvorrichtung in verschiedenen Ansichten und
Schnitten.

[0026] In der Fig. 1 ist eine Wischvorrichtung 1 dar-
gestellt, die einen Wischarm 2 und ein Wischblatt 3
umfasst. An dem einen Ende des Wischarms 2 ist ein
antreibbares Bauteil 4 mit einer konusförmigen Na-
be 5 zur Aufnahme einer angetriebenen, nicht dar-
gestellten Wischerwelle angeordnet. Das antreibbare
Bauteil 4 ist über eine Gelenklagerung 6 mit dem Wi-
scharm verbunden. Außerdem ist zwischen dem an-
treibbaren Bauteil 4 und dem Wischarm 2 ein Feder-
element 7 vorhanden, um den Wischarm 2 bzw. das
Wischblatt 3 mit einem entsprechenden Wischblatt-
Anpressdruck zu beaufschlagen.

[0027] Erfindungsgemäß ist auch denkbar, dass die
Nabe 5 zur Aufnahme einer Wischerwelle unmittel-
bar an dem dem Wischblatt 3 abgewandten Ende des
Wischarms 2 angeordnet ist.

[0028] Das Wischblatt 3 umfasst ein Wischgum-
mi 8 mit einer der zu wischenden, nicht dargestell-
ten Scheibe zugewandten Wischlippe 9. Weiterhin
sieht das Wischgummi 8 zwei einander gegenüber-
liegende, sich in Längsrichtung erstreckende Längs-
nuten 12 und ein Trageelement in Form von zwei in
den Längsnuten 12 angeordneten, bandartig langge-
streckten Federschienen 13 vor. Die Federschienen
13 weisen hierbei an einem Ende des Wischblatts
3 sich in Längsrichtung über das Wischgummi 8 er-
streckende Federschienenenden 14 auf. Die Feder-
schienenenden 14 werden hierbei von einem an dem
dem Wischblatt 3 zugewandten Ende des Wischarms
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2 vorhandenen Verbindungselement 17 aufgenom-
men.

[0029] Der in der Fig. 1 mit X gekennzeichnete Be-
reich wird in den Fig. 2 bis Fig. 6 in einer ersten
Ausführungsform der Erfindung und in den Fig. 7 bis
Fig. 10 in einer zweiten Ausführungsform der Erfin-
dung im Einzelnen näher beschrieben.

[0030] Die Fig. 2 zeigt einen Längsschnitt der er-
findungsgemäßen Wischvorrichtung 1. Das gezeig-
te Verbindungselement 17 weist eine Aufnahme 18
auf, in welche die Federschienenenden 14 axial ein-
führbar sind. Um die Einführbarkeit der Federschie-
nenenden 14 in axialer Richtung zu begrenzen, sind
an den Federschienen 13 Anschlagmittel in Form von
Anschlagkanten 19 vorgesehen. Die Anschlagkanten
19 schlagen hierbei in der Montageposition stirnseitig
gegen das Verbindungselement 17 an.

[0031] An dem Verbindungselement 17 ist, wie ins-
besondere in Fig. 2 deutlich zu erkennen ist, ein
Klemmkörper in Form eines Klemmzylinders 22
mit einem umlegbaren Klemmhebel 23 angeordnet.
Fig. 2 zeigt dabei die Montageposition, d. h. die Po-
sition, in der die Federschienenenden 14 in dem Ver-
bindungselement 17 gehaltert sind. Die Einführpositi-
on des Klemmhebels 23 bzw. des Klemmzylinders 22
ist gestrichelt dargestellt. In der Einführposition kön-
nen die Federschienenenden 14 in die bzw. aus der
Aufnahme 18 des Verbindungselements 17 axial hin-
ein- bzw. herausgeführt werden. Der Klemmzylinder
22 ist in einer tonnenförmigen Aufnahme 24 angeord-
net.

[0032] Wie in Fig. 4, die die Ansicht von unten des
an dem Wischarm 2 angeordneten Verbindungsele-
ments 17 zeigt, dargestellt ist, kann der Klemmzylin-
der 22 mit dem Klemmhebel 23 seitlich entlang des
Pfeiles 27 in die tonnenförmige Aufnahme 24 einge-
führt werden. Dazu weist die Aufnahme 24 eine quer
zur Wischblattlängsachse verlaufende Einführnut 28
auf. Im Anschluss an die Einführnut 28 ist eine Aus-
nehmung 30 angeordnet, welche ein Umlegen des
Klemmhebels 23 in die Montageposition ermöglicht.

[0033] Nachdem also der Klemmzylinder 22 mit
Klemmhebel 23 in die Aufnahme 24 eingeführt ist,
kann durch Umlegen des Klemmhebels 23 in Rich-
tung des Pfeiles 29 ein kraftschlüssiges Verbinden
der Federschienenenden 14 mit dem Verbindungs-
element 17 erfolgen.

[0034] Wie in den Fig. 2 und Fig. 3 gezeigt ist, kann
der Klemmhebel 23 Haltemittel in Form von zwei Zap-
fen 32 aufweisen, die in der Montageposition in an
den Federschienenenden 14 vorhandene Halteaus-
sparungen in Form von Stanzlöchern 33 eingreifen.
Das Verbindungselement 17 weist ebenfalls Ausspa-

rungen 34 auf, durch welche die Zapfen 32 in der
Montageposition greifen.

[0035] Damit wird eine zusätzliche Sicherung des
Wischblatts 3 an dem Wischarm 2 erreicht. Insbeson-
dere wird durch diesen Formschluss zwischen Zap-
fen 32 und Stanzlöcher 33 eine Verschiebbarkeit des
Wischblatts 3 in axialer Richtung unterbunden.

[0036] In der Fig. 4 sind allerdings der Übersichtlich-
keit wegen die Zapfen 32 sowie die Aussparung 34
nicht dargestellt.

[0037] In der Fig. 3 ist zwischen den beiden Feder-
schienenenden 14 ein Distanzmittel in Form eines
Steges 37 vorhanden, welches einen Abstand a der
beiden Federschienen zueinander definiert.

[0038] Um ein dauerhaftes und funktionssicheres
Anordnen des Verbindungselements 17 an dem frei-
en Ende des Wischarms 2 zu erreichen, weist das
freie Ende des Wischarms 2 das Verbindungsele-
ment 17 um- und/oder hintergreifende Laschen 38
auf. Das Verbindungselement 17 wird hierdurch an
den Enden des Wischarms 2 geklemmt gehaltert.

[0039] In der Fig. 5 ist ein Klemmhebel 23 mit
daran angeordnetem Klemmzylinder 22 dargestellt.
Der Klemmzylinder 22 ist bei dieser Ausführungs-
form zentrisch gelagert und weist einen abgeflach-
ten Oberflächenabschnitt 42 auf. Bei Verdrehen des
Klemmhebels 23 um die Achse 40 wird der Abstand
zwischen Drehachse 40 und der Oberfläche des
Klemmzylinders 22 aufgrund der abgeflachten Ober-
fläche 42 verringert, wodurch ein Lösen der kraft-
schlüssigen Verbindung zwischen den Federschie-
nenenden 14 und dem Verbindungselement 17 bzw.
des Wischarms 2 erreicht wird.

[0040] Anstelle eines Klemmzylinders 22 gemäß
Fig. 5 ist denkbar, einen exzentrisch gelagerten
Klemmzylinder 22 gemäß Fig. 6 vorzusehen. Auf-
grund der exzentrisch angeordneten Achse 41 wird
beim Umlegen des Klemmhebels 23 entlang des
Pfeils 43 der Abstand zwischen den nicht dargestell-
ten Federschienenenden 14 und der Oberfläche des
exzentrisch gelagerten Klemmzylinders 22 vergrö-
ßert. Damit wird ein Lösen der kraftschlüssigen Ver-
bindung zwischen Verbindungselement 17 und den
Federschienenenden 14 ermöglicht.

[0041] Bei der Ausführungsform der Erfindung ge-
mäß den Fig. 7 bis Fig. 10 weist das Verbindungs-
element 17 eine Aufnahme 58 auf, in welche die Fe-
derschienenenden 14 axial einführbar sind. Um die
Einführbarkeit der Federschienenenden 14 in axialer
Richtung zu begrenzen, sind an den Federschienen
Anschlagmittel in Form von Anschlagkanten 59 vor-
gesehen, die in der Montageposition an die Stirnseite
des Verbindungselements 17 stoßen.
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[0042] Wie insbesondere aus Fig. 8 deutlich hervor-
geht, weisen die Federschienenenden 14 Ausspa-
rungen 62 auf. Die Aussparungen 62 sind hierbei an
den einander zugewandten Seiten der Federschiene-
nenden 14 angeordnet und als rechteckige Einschnit-
te in die Federschienen 14 gestanzt.

[0043] Das Verbindungselement weist, wie insbe-
sondere Fig. 7 deutlich zeigt, eine Federzunge 63 mit
einem an dem freien, sich in der dem Wischblatt ab-
gewandten Richtung erstreckenden Ende der Feder-
zunge 63 angeordneten Betätigungsabschnitt 64 auf.
Die Federzunge 63 verläuft vorteilhafterweise mittig
in Längsrichtung des Wischarms 2 und der Betäti-
gungsabschnitt 64 ragt in der Montageposition in ei-
ne an dem Wischarm 2 angeordnete, gut zugängliche
Aussparung 67.

[0044] An die Federzunge ist ein keilförmiger Halte-
abschnitt 69 angeformt, der in der in den Fig. 7 bis
Fig. 10 dargestellten Montageposition in die Ausspa-
rungen 62 an den Federschienenenden 14 eingreift.
Hierdurch sind die Federschienenenden 14 an dem
Verbindungselement 17 formschlüssig gehaltert. Um
das Wischblatt 3 von dem Wischarm 2 zu lösen, wird
der Betätigungsabschnitt 64 in Richtung des Pfeiles
68 gedrückt, wodurch der Halteabschnitt 69 aus den
Aussparungen 62 herausgeführt wird. Hierdurch ist
ein axiales Herausziehen der Federschienenenden
14 aus der Aufnahme 58 möglich. Beim Einführen
der Federschienenenden 14 in die Aufnahme 58 wird
aufgrund der keilartigen Ausgestaltung des Halteab-
schnitts 69 dieser entgegen der Federkraft zunächst
heruntergedrückt und schnappt dann in die Ausspa-
rungen 62 ein. Zur Halterung des Wischblatts 3 an
dem Wischarm 2 sind somit keine weiteren Bauteile
erforderlich.

[0045] Wie aus insbesondere Fig. 8 deutlich hervor-
geht, weist das Verbindungselement 17 bzw. die Fe-
derzunge 63 zwei zwischen die Federschienenenden
ragende Stege 77 auf. Diese Stege 77 bilden hierbei
Distanzmittel, die einen Abstand a der beiden Feder-
schienenenden 14 zueinander definieren.

[0046] Um ein dauerhaftes und funktionssicheres
Anbinden des Verbindungselements 17 an das freie
Ende des Wischarms 2 zu erreichen, weist der Wi-
scharm 2 das Verbindungselement 17 abschnittswei-
se um- und hintergreifende Laschen 78 auf. Das Ver-
bindungselement 17 sieht hierbei, wie insbesondere
aus Fig. 7 hervorgeht, Ausnehmungen 79 zur Auf-
nahme der Laschen 78 auf. Das Verbindungselement
17 wird vorteilhafterweise hierdurch an den Enden
des Wischarms 2 geklemmt gehaltert.

Patentansprüche

1.    Wischvorrichtung (1), insbesondere für Kraft-
fahrzeuge, mit einem Wischarm (2), mit einem an

dem einen Ende des Wischarms (2) vorhandenen
Wischblatt (3), welches ein Wischgummi (8) mit zwei
einander gegenüberliegenden, sich in Längsrichtung
erstreckenden Längsnuten (12) und ein Trageele-
ment in Form von zwei in den Längsnuten (12) an-
geordneten, bandartig langgestreckten Federschie-
nen (13) umfasst, und mit einem an dem dem Wisch-
blatt (3) zugewandten Ende des Wischarms (2) an-
geordneten Verbindungsabschnitt zur Anbindung des
Wischblatts (3), wobei die Federschienenenden (14)
wenigstens an einem Ende des Wischblatts (3) in
Längsrichtung über das Wischgummi (8) herausra-
gen, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Ver-
bindungsabschnitt des Wischarmes (2) ein Verbin-
dungselement (17) vorhanden ist, welches die Feder-
schienenenden (14) lösbar aufnimmt, wobei das Ver-
bindungselement (17) eine Aufnahme (18, 58) vor-
sieht, in welche die Federschienenenden (14) axial
einführbar sind.

2.    Wischvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Federschienenenden (14)
form- und/oder kraftschlüssig an dem Verbindungs-
element (17) angeordnet sind.

3.  Wischvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbindungsele-
ment (17) und/oder die Federschienenenden (14)
Distanzmittel (38, 78) umfasst, welche einen Abstand
(a) der beiden Federschienenenden (14) zueinander
definieren.

4.    Wischvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder-
schienen (13) Anschlagmittel (19, 59) aufweisen, wel-
che die Einführbarkeit der Federschienenenden (14)
in axialer Richtung begrenzen.

5.    Wischvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wisch-
arm (2) das Verbindungselement (17) wenigstens ab-
schnittsweise um- und/oder hintergreift.

6.    Wischvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (17) einen Klemmkörper an einem
umlegbaren Klemmhebel (23) aufweist, wobei der
Klemmkörper in Montageposition die Federschiene-
nenden (14) in dem Verbindungselement (17) kraft-
schlüssig haltert.

7.    Wischvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klemmkörper ein exzen-
trisch gelagerter Klemmzylinder (22) ist.

8.    Wischvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Klemmkörper ein zen-
trisch gelagerter Klemmzylinder (22) ist, der einen ab-
geflachten Oberflächenabschnitt (42) aufweist.
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9.  Wischvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Klemmhe-
bel (23) Haltemittel aufweist, die in der Montageposi-
tion in an den Federschienenenden (14) vorhandene
Halteaussparungen eingreifen.

10.  Wischvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haltemittel Zapfen (32)
und die Halteaussparungen Stanzlöcher (33) sind.

11.  Wischvorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Feder-
schienenenden (14) Aussparungen (62) aufweisen,
und dass das Verbindungselement (17) beim Einfüh-
ren der Federschienenenden (14) in die Aufnahme
(58) wenigstens einen in die Aussparungen (62) ein-
schnappenden Halteabschnitt (69) aufweist.

12.  Wischvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verbindungselement (17)
eine Federzunge (63) mit wenigstens einem daran
angeordneten Halteabschnitt (69) aufweist.

13.  Wischvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Federzunge (63) einen
Betätigungsabschnitt (64) aufweist, bei dessen Betä-
tigung der Halteabschnitt (69) aus den Aussparungen
(62) herausführbar ist.

14.  Wischvorrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass der Betätigungsabschnitt (64)
in eine an dem Wischarm (2) angeordnete Ausspa-
rung (67) ragt.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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